
 

 

    

 

 

 

  

  

   
 

 
 

   
  

  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

  

  

 
 

Stand: 08.11.23

Information für  Studierende

Modul: BP-BW-M4  (Primarstufe)  bzw. BS-BW-M4  (Sekundarstufe)

Modultitel  von BW-M4:  Erziehungswissenschaftliche Vertiefung unter besonderer Berücksichtigung 
von Inklusion

Verwendbarkeit des Moduls für den  weiteren Studienverlauf:  Ausbau fachwissenschaftlicher und 
überfachlicher Kompetenzen, die für die Erstellung der Bachelorarbeit und das sich ggf.
anschließende Magisterstudium benötigt werden.

Modulverantwortliche:  siehe Homepage des Instituts für Erziehungswissenschaft

Besuch von zwei Veranstaltungen  (laut Modulhandbuch):

1.  Seminar/Vorlesung:  Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft  (1 SWS)
Semesterempfehlung: 6. Semester
Präsenzzeit: 15h, Selbststudienzeit: 75h, Studienleistung: ca. 25h

2. Seminar:  Erziehungswissenschaftliche  Vertiefung mit Inklusion  (2 SWS). Die Studierende 
wählen aus einem Wahlpflichtbereich eine  (Sek)  bzw. zwei  (Prim)  Veranstaltungen  aus.

- Einführung in die Medienbildung (nur PRIM)
- Bildung, Erziehung, Sozialisation
- Lehr-/Lern-Prozesse
- Diagnostik, Beurteilung und Beratung
-  Schulentwicklung und Organisation
Semesterempfehlung: 6. Semester
Präsenzzeit: 30h, Selbststudienzeit: 60h, Studienleistung: ca. 20h

Modulprüfungsleistung

Die Modulprüfungsleistung besteht aus einem Bericht, der im Rahmen des Seminars 
Erziehungswissenschaftliche Vertiefung mit Inklusion  zu schreiben ist. Der Zeitrahmen umfasst 25h.

Die Modulprüfungsleistung kann erbracht werden, bevor die vorherigen Module abgeschlossen 
sind.Die Abgabe  des Berichts  muss spätestens in jenem Semester erfolgen, das auf den 
Seminarbesuch folgt  –  die spätere Abgabe  der Prüfungsleistung  ist nicht zulässig.

Sofern die Studierenden die Modulprüfung in jenem Semester ablegen möchten,  in dem die 
Lehrveranstaltung besucht wurde, muss die Abgabe der Prüfungsleistung (Bericht)  so erfolgen, dass 
die bewerteten Leistungen dem Prüfungsamt spätestens zum 15.3. (nach dem Wintersemester) bzw.
15.09. (nach dem Sommersemester) gemeldet werden  können.

Der Termin für die Abgabe des Berichts muss mit den Lehrenden  entsprechend früh vereinbart 
werden, damit die  Korrektur und die Weiterleitung der Note ans Prüfungsamt rechtzeitig erfolgen 
kann.


